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Nicht die absolute Wegstrecke, sondern das Verhältnis zwischen dem unmittelbaren Weg 
und dem Umweg ist für die Frage der Erheblichkeit eines Umweges entscheidend (hier: 
Verlängerung der Gesamtwegestrecke von 300 m auf 500 m durch einen Umweg von  
200 m).  
 

§ 8 Abs 2 Nr 1 SGB VII 
 
Gerichtsbescheid des SG Berlin vom 19.12.2006 – S 67 U 825/05 –  
 
Der Kläger hatte vorliegend den direkten Weg von der Arbeit zur Wohnung verlassen, um 
private Einkäufe zu tätigen. Zwar betrug der Umweg nur 200 m, weshalb man von einer 
nur geringen Erhöhung des versicherten Risikos sprechen könnte. Andererseits betrug 
aber auch die direkte Wegstrecke lediglich 300 m. Das SG hat dazu ausgeführt, der 
Umstand, dass der Umweg nur 200 m betragen habe, mache ihn nicht zu einem uner-
heblichen Umweg. Maßgeblich sei nicht die absolute Wegstrecke, sondern das Verhältnis 
zwischen den beiden Wegen. Bei einer Länge des direkten Wegs von der Arbeitsstelle 
nach Hause von 300 m könne eine Verlängerung um 200 m auf 500 m, also um mehr als 
50 %, auf keinen Fall als unerheblich bewertet werden. 
 
Das Sozialgericht Berlin hat mit Gerichtsbescheid vom 19.12.2006 – S 67 U 825/05 –  
wie folgt entschieden: 
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